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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.ZI. 5901/2-1-1978 

ANFRAGEBEANTHORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrap;e 
der Abr:;. Dr. Schmidt, Dr. Stix, Ur. 
1631/J-NR/1978 vom 1978 02 02, "Ver­
weigerung der Landebe1<Jillig:unß f~lr 
Flußseuge ausländischer Freizeitclubs -
nachteilir:e Konsequf';nzen f:'ir den öster­
reichischen FreFldenverkeh:r. ... ". 

-1S8SJAB 

1978 -03- 1 6 
zu 1681/J 

Eingangs erlaube ich mir darauf' hinzu"reisen, daß unmittelbar­

nach Erscheinen des in der Anfrage zitierten Artikels eine 

Besprechung stattfand, an der neben Vertretern des Bundes­
ministeriulllS fUr Verkehr und des Bundesministeriums fUr 

Handel, Gel'ierbe und Indus trie u. a. auch Fremdenverkehrs-­
experten teilnahmen. Alle Beteilip;ten kamen Ubereinstimmend 
zum Ergebnis, daß im vorliegenden Fall eine den bestehenden 

r-.:esetzlichen BestimmuD.r;en entsprechende Entscheidung getroffen 

wurde. 

Zu den einzelnen Fragepunkten teile ich mit: 

Zu 1 

Die Regelung des § 8 Abs. 2 des Bundesßesetzes über den z"Jischen­

staatlichen Luftverkehr, BGBI.!Jr. 393/1973 Nurde ausschließlich 
im Interesse der sicheren Bcförderunrr von Personen einr:ef1'1hrt. 

Wie aus dem Text des stenographischen P~otokolls Uber den Be­

richt des Verkehrsausschusses vom 27. Juni 1973 hervorr;eht, 
erschien die Neufassung des § R des genannten 'Gesetzes dem 

Verkehrsausschuß im Hinblick auf die Empfehlunp:en,der Euro­
pä.ischen 2i viII uftfahrtkonferenz erforderlich, um zu ver-·· 
hi.ndern, daß physische Personen oder Personenvereinigun~en, 

die nicht im Besitze einer Bef5rderun~sbewilli~un~ sind und 
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· daher keine new~hr rar einen sicheren Betrieb hieten, Tntiß­

keiten· ausUben, die beim Betrieh von LuftheförderunfSsunter­

nehmen einf:r strengen technis ehen und flugbetrieblichen Kon­
trcille unterliegen. 

r~ehreren rrrave l-C1ubs, die bereits Ä.hnl:i.che A!1tr2.fSe auf Lande­

he"dlligungen p;estellt hahen, ,<.rurde die R.echtslage schon 

wiederholt dar~ele~t, dennoch werden nach wie vor von einigen 

··Clubs Versuche unternommen, Plüp;e, die der Bestimmung des 

§ R Abs. 2 leg.cit. widerspr2chen würden, von und nach 

österreich durchzuführen. 

Zu 2 

Ja. \<!i e sich aus den vors tehenden Aus führunf,en err;ib t, "TUrde 

im Anlaßfall der § P. Ab s. 2 des Bunde sceRetzes über den zvrischen­

staatlichen Luftverkehr richtig aus~elegt. 

Zu 3 -
Da die Be1'leg~ründe für die Einfiihl'ung des §. 8 Ab s. 2 des genannten 

Gesetzes nach wie vor bestehen, kannen auch Interessen des 

Fremdenverkehrs nicht Anlaß sein, die im Hinblick auf die 

Sicherheit erlassenen Bestirnmunp.;en zu revidieren. Im übrigen 

liegt auch seitens der EuropMisc~en Zivilluftfahrerkonferenz 

keine derarti2~e F.r:mfehlung 'lore 

W~on 1q'78 O~'15 
y,-~ "".... ,.1 

ner Bundesminister 
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